
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der BDC hat unter Einbeziehung der Anästhesie eine

Vereinbarung mit der Pathologie getroffen, mit deren

Hilfe mögliche Auseinandersetzungen um

Honoraranteile aus H-DRGs vermieden werden sollen.

Bekanntlich sind pathologische Leistungen

Bestandteil der Hybrid-DRG mit der Folge, dass

diejenige Einrichtung, die ein solches H-DRG

abrechnet, die Pathologie aus diesem Honorar

bezahlen muss, weil eine kassenärztliche

Überweisung grundsätzlich nicht erlaubt ist. Angesichts der möglicherweise entstehenden immensen Kosten durch

Spezialuntersuchungen haben wir vereinbart, dass zunächst nur eine einfache Histologie zu einem über alle DRG

gleichen Festpreis erstattet wird und zwar als Vorwegabzug. Erst danach erfolgt eine ggf. erforderliche Aufteilung

zwischen Chirurgie und Anästhesie.

Sollte aus medizinischer Indikation eine weitere (teure) Spezialuntersuchung

erforderlich sein, so muss die Pathologie dies unmittelbar mitteilen. Da sich

dann meist auch die Diagnose ändert, muss im Groupersystem geprüft

werden, ob dann nicht mehr auf ein H-DRG zugegriffen werden muss, sondern

eine EBM-Abrechnung erfolgt. Diese lästige Umwidmung schützt alle

Beteiligten vor unangenehmen Überraschungen. Es zeigt sich einmal mehr,

dass die Rechtsverordnung zu H-DRG fehlerhaft und unausgegoren ist. Das

werden wir weiter versuchen zu ändern, bis dahin bedarf es im Einzelfall leider

etwas kreativer Phantasie.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer

Dr. med. Peter Kalbe

Dr. med. Jörg-Andreas Rüggeberg

Dr. med. Friederike Burgdorf

Download: Vereinbarung zwischen BDP, BDC und BDA
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